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31 
Bekanntmachung 

 
Öffentliche Zustellung gemäß  

§ 10 Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Jan Uecker, derzeitiger Aufenthalt unbe-
kannt, gerichtete rechtswahrende Mitteilung gemäß  
§ 7 Unterhaltsvorschussgesetz  zu Aktenzeichen 51.6 
/ UVK / I / 12639,  kann durch den Unterhaltspflichti-
gen beim  Bürgermeister  der Stadt  Eschweiler, Ju-
gendamt - Unterhaltsvorschusskasse -,  Zimmer 333 
a, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs  
und freitags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG gilt die Mitteilung an dem Tage als 
zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen 
sind. 
 
Eschweiler, 28.03.2013 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

 
Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss des Ra-
tes der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 
31.01.2013 die öffentliche Auslegung der 6. Änderung 
des Flächennutzungsplanes - Merzbrücker Straße - 
gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung 
beschlossen.  
 
Das Plangebiet liegt im Ortsteil St. Jöris. Die Abgren-
zung ergibt sich aus dem nachstehend abgedruckten 
Kartenausschnitt. 
  

 
(Auszug aus der DGK 5. Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt.) 

 
Der Entwurf der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes 
- Merzbrücker Straße - liegt mit der Begründung und den 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen (Immissionsschutz, Landschaftsschutz) 
in der Zeit 
 

vom 15.04.2013 bis 17.05.2013 
 
in der Abteilung für Planung und Entwicklung der Stadt 
Eschweiler, 52249 Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, 4. 
Obergeschoss, Bekanntmachungsbereich vor Zimmer 
448-451, während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus. 
 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zu dem ausgelegten Entwurf der 6. Än-
derung des Flächennutzungsplanes - Merzbrücker Straße 
- abgegeben werden. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben.  
 
Zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes – Merzbrü-
cker Straße - stehen folgende umweltbezogene Informati-
onen  zur Verfügung: 
 
• Analyse der Fluglärmsituation zum Planfeststellungs-

verfahren für den Ausbau des Verkehrslandeplatzes 
Aachen-Merzbrück, Aachen, 15.10.2009  

 
• Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zur 6. Änderung 

des Flächennutzungsplans, Eschweiler, 19.03.2013 
 
Diese Unterlagen können während der öffentlichen Aus-
legung eingesehen wer-den. 
 
Eschweiler, 22.03.2013 
In Vertretung 
 
Gödde 
Technischer Beigeordneter 
 
 
33 

 
Bekanntmachung 

 
Im Schiedsamtsbezirk Eschweiler V - Kinzweiler - ist das 
Amt der Schiedsperson sowie der stellvertretenden 
Schiedsperson neu zu besetzen. 
 
Schiedsperson bzw. stellvertretende Schiedsperson kann 
sein, wer 
 
a) die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter besitzt, 
b) nicht unter Betreuung steht, 
c) das 30. Lebensjahr, aber noch nicht das 70. Lebens-

jahr vollendet hat, 
d) in dem Schiedsamtsbezirk seinen Wohnsitz hat, 
e) nicht durch gerichtliche Anordnung in der Verfügung 

über sein Vermögen beschränkt ist. 
 
Die Schiedsperson wird für fünf Jahre gewählt. Die 
Schiedsamtstätigkeit ist ehrenamtlich.  
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Interessierte Bürgerinnen und Bürger können schrift-
lich oder zu Protokoll bis zum 15.05.2013 beim 
Rechtsamt der Stadt Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 
1, Zimmer 183, Ansprechpartnerin Waltraud Reuter, 
unter Vorlage des Personalausweises ihre Bereit-
schaft für die Ausübung dieses Amtes erklären. 
 
Bei schriftlicher Meldung werden benötigt: Familien-
name, evtl. Geburtsname, Vorname, Geburtsort, Ge-
burtstag, Beruf, Anschrift und Telefonnummer. 
 
Die endgültige Wahl erfolgt durch den Rat der Stadt 
Eschweiler. 
 
Eschweiler, 26.03.2013 
 
Bertram 
Bürgermeister 
 
 
34 

 
Bekanntmachung 

Öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land  

Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) 

 
Die an Herrn Erich Günter Ottomann, derzeitiger Auf-
enthalt unbekannt, gerichteten Hundesteuerbescheide 
für das Jahr 2013 vom 15.01.2013 und Hundesteuer-
bescheid vom 15.03.2013, Debitoren-Nr. 1573497-
0300, können von dem Steuerpflichtigen beim Bür-
germeister der Stadt Eschweiler, Finanzbuchhaltung  
-Steuern u. Abgaben - Zimmer 544 A, Johannes-Rau-
Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs 
und freitags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Gem. § 10 Abs. 2 LZG gilt die Mitteilung an dem Tag 
als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens 
bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen 
sind. 
 
Eschweiler, den 19.03.2013 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

Öffentliche Zustellung gem. 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land  

Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) 

 
Die an Herrn David Mirbach, derzeitiger Aufenthalt 
unbekannt, gerichteten Hundesteuerbescheide für das 
Jahr 2013 vom 15.01.2013 und Hundesteuerbescheid 
vom 01.03.2013, Debitoren-Nr. 5043873-0300, kön-
nen von dem Steuerpflichtigen beim Bürgermeister 
der Stadt Eschweiler, Finanzbuchhaltung - Steuern u. 

Abgaben - Zimmer 544 A, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 
Eschweiler 
 
montags bis mittwochs 
und freitags von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Gem. § 10 Abs. 2 LZG gilt die Mitteilung an dem Tag als 
zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushängens bzw. 
der Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
 
Eschweiler, den 19.03.2013 
 
Bertram 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung  
der Bezirksregierung Köln 
Az.: 54.1.12.1 - Omerbach 

 

Nach § 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 112 
Abs. 1 Sätze 1-3 und 5 Landeswassergesetz (LWG) ist 
das Überschwemmungsgebiet (ÜSG) des Omerbaches – 
von der Mündung in die Inde bis zum Stationierungspunkt 
7+650 Gewässerkilometer (km) – im Bereich der Städte 
Eschweiler und Stolberg sowie der Gemeinde Langerwe-
he von der Bezirksregierung Köln durch eine ordnungs-
behördliche Verordnung festzusetzen. In dem Verfahren 
zur Festsetzung des vorgenannten Überschwemmungs-
gebietes ist eine Beteiligung der Öffentlichkeit unter ent-
sprechender Anwendung des § 73 Abs. 2 bis 5 Verwal-
tungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) durchzuführen.  
 
Die Unterlagen des Überschwemmungsgebietes des 
Omerbaches werden gemäß § 112 Abs. 1 Sätze 1-3 und 
5 LWG i.V.m. § 73 Abs. 2 bis 5 VwVfG NRW einen Monat 
lang in den Gemeinden, in deren Bereich sich die Fest-
setzung des Überschwemmungsgebietes des Omerba-
ches auswirkt, und zwar in der Zeit von Montag, dem 
22.04.2013 bis Dienstag, dem 21.05.2013 einschließlich 
bei der Stadt Eschweiler, Rathaus, Zimmer 448, 4. Ober-
geschoss, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler, 
während der Dienststunden 
 
montags, dienstags und mittwochs 
08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr 
donnerstags 
08.30 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.45 Uhr 
freitags 
08.30 - 12.00 Uhr 
 
zur Einsichtnahme ausgelegt.  
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, kann bis spätestens zwei Wochen nach dem Ende 
der Auslegungsfrist, d.h. bis einschließlich zum Dienstag, 
den 04.06.2013, schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadt Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschwei-
ler, oder bei der Bezirksregierung Köln, Zeughausstr. 2-
10, 50667 Köln, Einwendungen erheben. 
 



Amtsblatt der Stadt Eschweiler, 29. Jahrgang, Ausgabe Nr. 9, vom 04.04.2013 Seite 4 

 
 

 

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind nach § 73 Abs. 4 
VwVfG NRW alle Einwendungen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung setzt 
voraus, dass aus der Einwendung zumindest der 
geltend gemachte Belang und die Art der Beeinträch-
tigung hervorgehen, die Einwendung unterschrieben 
und mit einem lesbaren Namen und Anschrift verse-
hen ist. Einwendungen ohne diesen Mindestinhalt 
sind unbeachtlich. Wirksam erhobene Einwendungen 
werden von der Bezirksregierung Köln im Rahmen der 
Festsetzung des Überschwemmungsgebietes geprüft.  
Im festgesetzten Überschwemmungsgebiet gelten die 
Verbots- und Genehmigungstatbestände sowie die 
sonstigen Regelungen gemäß § 78 WHG und § 113 
Abs. 5 -7 LWG. Ich weise darauf hin, dass ich das 
ermittelte Überschwemmungsgebiet des Omerbaches 
vorläufig sichern werde. Die vorläufige Sicherung des 
Überschwemmungsgebietes im Sinne des § 76 Abs. 3 
WHG tritt am 23.04.2013 in Kraft und endet mit dem 
Inkrafttreten einer neuen Überschwemmungsgebiets-
verordnung. Die Veröffentlichung der vorläufigen 
Sicherung erfolge am 02.04.2013 im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Köln. Die Karten der vorläufigen 
Sicherung entsprechen den in diesem Festsetzungs-
verfahren ausgelegten Karten. Die Verbots- und Ge-
nehmigungstatbestände sowie die sonstigen Rege-
lungen gemäß § 78 WHG und § 113 Abs. 5 -7 LWG, 
wie für ein bereits festgesetztes Überschwemmungs-
gebiet, gelten für das vorläufig gesicherte Über-
schwemmungsgebiet entsprechend. 
 
Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Unterlagen 
entstehen, werden nicht erstattet. 
 
Köln, den 21.03.2013 
Bezirksregierung Köln 
Obere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
gez. Vesper 


